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Obersten Gerichts über die Verjährung 
der von gesellschaftlichen Gerichten 
ausgesprochenen Geldbuße oder Ord
nungsstrafe vom 6. 6. 1972, NJ 1972/13,
S. 377).
12. Jede Beratung und Entscheidung 
über Vergehen hat zum Ziel, die Tat 
und ihre Ursachen und Bedingungen 
aufzudecken und Maßnahmen zu ihrer 
Überwindung festzulegen. Diese Aufga
ben erfüllen die Konflikt- und Schieds
kommissionen insbesondere dadurch, 
daß sie Bürger aus dem Arbeits- und 
Lebensbereich des Rechtsverletzers ein
beziehen. Die erzieherische Wirksam
keit einer Beratung wird auch durch die 
Bestätigung von Erziehungsverpflich
tungen von Kollektiven bzw. von ein
zelnen Bürgern (Abs. 2) und die Emp
fehlungen an die Leiter der Betriebe, 
der staatlichen Organe und Einrichtun
gen, die Vorstände von Produktions
genossenschaften und die Leitungen 
der gesellschaftlichen Organisationen 
(Abs. 4) verstärkt.

13. In Empfehlungen an staatliche Lei
ter bzw. Leitungen gesellschaftlicher 
Organisationen sollen die festgestellten 
Mängel dargelegt und, wenn möglich, 
Vorschläge zu ihrer Überwindung un
terbreitet werden. Die Empfehlungen 
müssen konkrete und realisierbare An
regungen und Vorschläge enthalten. 
Das Organ, an das die Empfehlung ge
richtet wurde, hat innerhalb von zwei 
Wochen mitzuteilen, was auf Grund der 
Empfehlung veranlaßt wird oder aus 
welchen Gründen derselben nicht ge
folgt werden kann.
Wird siner Empfehlung nicht nachge- 
kommeii oder ist der ablehnende Be
scheid auf eine Empfehlung unbegrün
det, hat das gesellschaftliche Gericht das 
Recht, den übergeordneten Leiter davon 
zu unterrichten. Bleiben bei Nichtbeach- 
ten einer Empfehlung Ungesetzlichkei
ten bestehen, sollten sie den Staatsan
walt des Kreises davon verständigen 
(vgl. § 14 GGG, § 22 SchKO sowie §§ 22 
u. 23 KKO).
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